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Gegenstand:  FLÄCHENWIDMUNGSPLAN Nr. 2.3/2002 

    Änderung Nr. 63 
    

K U N D M A C H U N G 
Gemäß Par.33 (1) Oö ROG 1994 

 
Die Gemeinde Pfarrkirchen i.M. beabsichtigt den rechtswirksamen Flächenwidmungsplan in 
der Ortschaft Grettenbach gemäß vorliegenden Änderungsplan zu ändern. 
 
Die Änderung betrifft:  UMWIDMUNG VON GRÜNLAND 
                                             IN BAULAND „DORFGEBIET“ 
                                             
  
Antragsteller u. Grundeigentümer 
Moser Renate, Grettenbach 25, 4144 Oberkappel 
 

Grundstücksfläche Nr. 5802/3-Teil, KG 47113 Weberschlag 

 

Gemäß § 33 (1) Oö. Raumordnungsgesetz 1994, LGBl. 48/2025 wird dies durch 
vierwöchigen Anschlag an der Amtstafel kundgemacht, dass jedermann der ein berechtigtes 
Interesse glaubhaft macht, berechtigt ist während der Auflagefrist Planungsinteressen 
schriftlich beim Gemeindeamt bekanntzugeben. 
 
Die Stellungnahme wird bis spätestens 20. April 2026 erwartet. 
 
Diese Frist wird nicht erstreckt und können verspätet einlangende Interessen nicht mehr 
berücksichtigt werden. 
 

Der Entwurf der Flächenwidmung Änderung Nr. 63 kann während der Amtsstunden beim 
Gemeindeamt eingesehen werden. 
 

Pfarrkirchen i.M., 19. März 2026 
 

                                                               DER BÜRGERMEISTER: 
                                     Hermann Gierlinger 

 

angeschlagen 
am: 23. März 2026 
abgenommen 
am: 21. April 2026 
 

angeschlagen am: 23.03.2026
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